
An alle Eltern, deren Kinder sich aufgrund eines Kontaktes zu einer SARS-CoV-2 
infizierten Person in der Schule in Quarantäne befinden. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

das Land NRW sieht in seiner Schulmail vom 09.09.2021 für Schulkinder, die sich 
aktuell als enge Kontaktpersonen in Quarantäne befinden, eine Freitestung 
nach dem 5. Tag der Quarantäne durch einen negativen PCR-Test vor.  

 

Über die Entlassung aus einer aktuell laufenden Quarantäne entscheidet das 
Gesundheitsamt.  
 
Voraussetzung für die Entlassung aus der Quarantäne ist, dass  ein negatives 
PCR-Testergebnis beim Gesundheitsamt des Kreises Gütersloh über das 
Formular auf der Internetseite www.kreis-
guetersloh.de/aktuelles/corona/formulare-corona/ eingereicht wird. 
 
Zu nutzen ist dabei das Formular ‚Meldung negatives Testergebnis 
Kontaktperson‘. Hier der Shortlink: www.kreis-guetersloh.de/negativer-test-kontaktperson 
 
Wichtig: 

Der PCR-Test darf frühestens nach dem  fünften Tag nach dem letzten Kontakt 
zu der infizierten Person durchgeführt werden und das Kind darf KEINE 
Symptome haben.  

Eine vorzeitige Entlassung aus der Quarantäne erfolgt nach Prüfung 
ausschließlich durch einen Anruf des Gesundheitsamtes. Dafür ist die Angabe 
der korrekten Telefonnummer in dem o.g. Formular sowie eine gute 
Erreichbarkeit notwendig. 

  



 
 
 
So sieht die Formularseite aus – aktuell findet sich das Formular ‚Meldung negatives Testergebnis 
Kontaktperson‘ im zweiten Block von oben an dritter Stelle. 

 


